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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gestützt auf Art. 31 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen
Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG, welche von einer Vorinstanz im Sinne von Art.
33 VGG erlassen wurden, sofern keine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG vorliegt. Demnach ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig für die
Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide des BFM, welche in Anwendung des
AsylG ergangen sind, und entscheidet in diesem Bereich endgültig, ausser bei Vorliegen
eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person
Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme besteht vorliegend nicht, weshalb
das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde
ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht,
die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie
die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder ihrer politischen Anschauungen wegen ernsthaften Nachteilen



ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3
AsylG).

E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 3.3
Wer sich darauf beruht, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder
Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive
Nachfluchtgründe geltend (vgl. Art. 54 AsylG). Subjektive Nachfluchtgründe begründen
zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54
AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht
missbräuchlich gesetzt wurden. Stattdessen werden Personen, welche subjektive
Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig
aufgenommen (vgl. dazu BVGE 2009/28 E. 7.1 S. 352, mit weiteren Hinweisen).

E. 4.1
Die Vorinstanz führte zur Begründung ihres ablehnenden Entscheids im Wesentlichen aus,
es sei zwar davon auszugehen, dass der jemenitische Staat Oppositionelle im Exil
beobachte, allerdings hätten die jemenitischen Behörden nur dann Interesse an der
namentlichen Identifizierung einer Person, wenn deren Aktivitäten über den Rahmen
massentyptischer und niedrig profilierter Erscheinungsformen exilpolitischer Proteste
hinausgingen und den Asylsuchenden somit als ernsthaften und gefährlichen Regimegegner
erscheinen liessen. Vorliegend ergebe sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers
sowie den eingereichten Beweismitteln kein derartiges herausragendes politisches Profil.
Seine Tätigkeiten seien vergleichbar mit denjenigen einer Vielzahl von Exil-Jemeniten und
hebe sich davon nicht ab. Mit Blick auf die Beschreibung seiner Aktivitäten ergebe sich aus
seiner Funktion innerhalb der TAJ keine exponierte Stellung in der Öffentlichkeit. Bei den
von ihm erledigten Aufgaben handle es sich nämlich hauptsächlich um interne,
administrative Aktivitäten. Auch durch die Arbeit beim TV-Sender Aden live werde er
wohl kaum als ernstzunehmende Bedrohung für das jemenitische Regime wahrgenommen.
Am Ende des Nachrichtenbulletins erscheine zwar sein Name, jedoch sei der
Beschwerdeführer als Grafiker hauptsächlich für die Bilder und Gestaltung zuständig und
nicht verantwortlich für die politischen Inhalte. Sollten die jemenitischen Behörden
überhaupt je davon Kenntnis erhalten, seien seine Aktivitäten in Anbetracht der gesamten
Umstände jedenfalls nicht geeignet, ihn als Person mit klar definierten
oppositionspolitischen Vorstellungen und persönlichem Agitationspotential, welche zu
einer Gefahr für das Regime werden könnte, erscheinen zu lassen. Sein Verhalten in der
Schweiz sei daher insgesamt nicht geeignet, ein ernsthaftes Vorgehen der jemenitischen
Behörden zu bewirken. In Anbetracht dessen sei das Vorbringen des Beschwerdeführers,
wonach seine Familienangehörigen seinetwegen von den Behörden belästigt würden, als



reine Schutzbehauptung zu werten. Bezüglich der eingereichten Vorladungen für den Vater
sei festzustellen, dass derartige Dokumente in Jemen leicht käuflich erworben werden
könnten und nicht fälschungssicher seien. Die Briefe des Vaters und von Kollegen seien als
Gefälligkeitsschreiben zu qualifizieren. Insgesamt änderten diese Beweismittel nichts an
der vorgenommenen Einschätzung. Es könne auch darauf verzichtet werden, die in Aussicht
gestellte Einreichung von Karikaturen abzuwarten. Zusammenfassend sei festzustellen, dass
die geltend gemachten subjektiven Nachfluchtgründe nicht asylrelevant seien, weshalb der
Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle.

E. 4.2
In der Beschwerde wird zunächst der Sachverhalt wiederholt, wobei namentlich die bereits
aktenkundigen exilpolitischen Aktivitäten des Beschwerdeführers nochmals einzeln
aufgelistet werden. Anschliessend werden die Erwägungen des BFM zusammengefasst
wiedergegeben. Sodann wird auf das Urteil D-5395/2006 des Bundesverwaltungsgerichts
vom 12. Juni 2009 verwiesen, worin es ebenfalls um das Vorliegen subjektiver
Nachfluchtgründe durch exilpolitische Aktivitäten eines jemenitischen Staatsangehörigen
ging, und ausgeführt, im Unterschied zu dem im erwähnten Urteil behandelten Fall habe
sich der Beschwerdeführer in ausserordentlicher Weise exilpolitisch exponiert. Er sei seit
Ende November 2008 exilpolitisch tätig, also nicht erst unmittelbar nach der rechtskräftigen
Ablehnung seines Asylgesuchs. Er sei aktives Mitglied der TAJ, habe an diversen
Versammlungen und Demonstrationen teilgenommen, sei eine Zeitlang Verantwortlicher
für die Aktivitäten im Kanton Bern gewesen und sei mittlerweile D._______ der TAJ
Schweiz. Der Beschwerdeführer bekleide innerhalb der TAJ eine sehr wichtige Funktion.
Seine vorwiegend internen Tätigkeiten zeigten sein echtes politisches Engagement: Er
beschränke sich nicht nur darauf, sich in der Öffentlichkeit zu exponieren, sondern
übernehme auch Verantwortung innerhalb der TAJ. Dieser Eindruck werde mit Blick auf
seine Tätigkeit als Grafiker und Verantwortlicher für Montage beim oppositionellen
TV-Sender Aden live verstärkt. Entgegen der Auffassung des BFM lasse diese Tätigkeit
den Beschwerdeführer als Person mit klar oppositionspolitischen Vorstellungen und
persönlichem Agitationspotenzial erscheinen, zumal Aden live TV in Jemen und England
ausgestrahlt werde, das Nachrichtenbulletin zudem täglich auf Youtube zu sehen sei und
der Beschwerdeführer als Mitglied des Nachrichtenteams jeweils am Schluss des Bulletins
namentlich erwähnt werde. Auch seine regimekritischen Karikaturen seien auf diesem
Fernsehsender veröffentlich worden. Der Beschwerdeführer betreibe ausserdem zwei
eigene Websites und veröffentliche regelmässig regimekritische Artikel im Internet. Die
exilpolitischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers hätten ein Ausmass erreicht, welches
sich von den üblichen Aktivitäten anderer exilpolitisch tätigen Jemeniten abhebe. Es sei
davon auszugehen, dass er damit das Interesse der jemenitischen Behörden auf sich
gezogen habe. Im Weiteren treffe es nicht zu, dass das Vorbringen, wonach die
Angehörigen des Beschwerdeführers von den jemenitischen Behörden behelligt würden,
eine reine Schutzbehauptung sei. Vielmehr sei diese Aussage glaubhaft. Immerhin habe der
Beschwerdeführer den Akten zufolge emotional reagiert, als er anlässlich der Anhörung auf
seine Familienangehörigen in Jemen angesprochen worden sei. Er habe in der Anhörung
glaubhaft dargelegt, dass Hausdurchsuchungen stattfänden, immer wieder Beamte
erschienen, um nach seinem Verbleib zu fragen, und sein Vater Vorladungen erhalten habe.
Die Existenz der Vorladungen bestätige, dass die Aktivitäten des Beschwerdeführers in der
Schweiz durch die jemenitischen Behörden genau beobachtet würden. Bei der Feststellung
der Vorinstanz, wonach die eingereichten Vorladungen leicht käuflich erwerbbar und nicht



fälschungssicher seien, handle es sich um eine blosse Behauptung, zumal in Verletzung des
Untersuchungsgrundsatzes offensichtlich weder eine Botschaftsabklärung noch eine
Laboruntersuchung vorgenommen worden sei. Zusammenfassend sei festzustellen, dass
konkrete Anhaltspunkte bestünden, wonach der Beschwerdeführer tatsächlich ins Visier der
jemenitischen Behörden geraten und als regimefeindliches Element registriert worden sei.
Somit bestehe für den Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Jemen eine konkrete
Verfolgungsgefahr seitens der heimatlichen Behörden. Er erfülle daher die
Flüchtlingseigenschaft.

E. 4.3
In der Eingabe vom 26. Oktober 2012 wird angefügt, der Beschwerdeführer habe in der
Zwischenzeit zwei weitere regimekritische Artikel verfasst, welche am 28. April respektive
am 7. Juli 2012 im Internet (auf www.adenalghad.net respektive www.aden.fm) unter
seinem Namen und mit seinem Foto versehen veröffentlicht worden seien. Ausserdem habe
er am 7. Juli 2012 eine Demonstration in Bern organisiert bzw. daran teilgenommen. Auf
den diesbezüglich eingereichten Fotos sei er klar zu erkennen. Die Demonstranten hätten
Transparente getragen und ausserdem beim Schweizer Parlament eine Motion eingereicht,
welcher ein Bericht einer Menschenrechtsorganisation beigelegt worden sei. In der Eingabe
wird im Weiteren auf einen Bericht von AI vom 30. August 2012 verwiesen, worin das
gewalttätige Vorgehen der jemenitischen Sicherheitskräfte gegen Studenten und politische
Aktivisten thematisiert wird. Schliesslich wird unter Hinweis auf diesbezüglich eingereichte
Beweismittel geltend gemacht, ein Onkel des Beschwerdeführers, E._______, sei im März
2012 aus Grossbritannien nach Südjemen zurückgekehrt, worauf die Sicherheitsbehörden
versucht hätten, ihn zu eliminieren, da er exilpolitisch tätig gewesen sei.

E. 4.4
Mit Eingabe vom 10. April 2013 verweis der Beschwerdeführer unter Beilage
entsprechender Beweismittel auf seine Teilnahme an zwei weiteren Demonstrationen im
November und Dezember 2012.

E. 5
Im Folgenden ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer durch sein Verhalten nach der
Ausreise aus dem Heimatland, namentlich durch die geltend gemachten exilpolitischen
Aktivitäten in der Schweiz, Grund für eine zukünftige Verfolgung durch die jemenitischen
Behörden gesetzt hat und aus diesem Grund (das heisst infolge Vorliegens subjektiver
Nachfluchtgründe) die Flüchtlingseigenschaft erfüllt.

E. 5.1
Es ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer im geltend gemachten Umfang in der
Schweiz exilpolitisch betätigt hat. Exilpolitische Aktivitäten können jedoch nur dann im
Sinne von subjektiven Nachfluchtgründen die Flüchtlingseigenschaft begründen, wenn
zumindest glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer Rückkehr ins Heimatland infolge
der Exilaktivitäten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit politischer Verfolgung zu
rechnen wäre.

E. 5.2
Zunächst ist festzustellen, dass sich die politische Lage im Heimatland des
Beschwerdeführers im letzten Jahr unter dem Einfluss des sogenannten "arabischen
Frühlings" deutlich verändert hat: Der frühere Staatspräsident Ali Abdullah Salih ist am 21.



Februar 2012 zurückgetreten, und es wurde eine Übergangsregierung unter der Führung
von Abdurabbo Mansour Hadi gebildet, welche Reformprozesse eingeleitet hat. Zurzeit
findet in Jemen ein sogenannter "nationaler Dialog" statt über die Frage, wie die grossen
Konflikte im Land zu lösen seien und dauerhafte Stabilität geschaffen werden könne. Dabei
wird insbesondere auch der zukünftige Status von Südjemen diskutiert. Der erfolgte
politische Umsturz und die in Gang gesetzten Umstrukturierungen lassen den allgemeinen
Willen erkennen, politische und gesellschaftliche Probleme im Dialog zu lösen anstatt mit
Gewalt. Dementsprechend konnte beispielsweise bereits eine verbesserte Gewährleistung
der Meinungsäusserungsfreiheit und Versammlungsfreiheit festgestellt werden (vgl.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jemens Zukunft, 08. März 2013; Human Rights Watch,
World Report 2013: Yemen). Eine generelle Verfolgungsgefahr für Befürworter eines
unabhängigen Südens besteht zurzeit nicht (vgl. dazu das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts D-656/2010 vom 22. März 2012, E. 3.2.4.1, mit weiteren
Hinweisen).

E. 5.3
Den Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts zufolge trifft es im Weiteren zwar
grundsätzlich zu, dass die jemenitische Diaspora durch die jemenitischen Behörden
überwacht wird. Angesichts der erwähnten politischen Umstrukturierung und der immer
noch relativ schwachen Kontrolle der (neuen) Zentralregierung erscheint es allerdings
fraglich, ob und mit welcher Intensität diese aktuell gewillt beziehungsweise in der Lage ist,
diese Überwachungstätigkeit aufrechtzuerhalten. Abgesehen davon reicht der Umstand,
dass die jemenitischen Behörden die exilpolitischen Aktivitäten ihrer Staatsbürger allenfalls
beobachten, für sich allein genommen nicht aus, um eine begründete Verfolgungsfurcht
glaubhaft zu machen. Vielmehr müssen zusätzliche konkrete Anhaltspunkte - nicht
lediglich abstrakte oder rein theoretische Möglichkeiten - dafür vorliegen, dass der
Beschwerdeführer tatsächlich das Interesse der jemenitischen Behörden auf sich gezogen
respektive als regimefeindliches Element namentlich registriert wurde. Zudem sind die
häufig vorkommenden, massentypisch und geringprofilierten Erscheinungsformen
exilpolitischer Proteste kaum geeignet, das Interesse des jemenitischen Geheimdienstes zu
wecken. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass sich die jemenitischen Behörden
gegebenenfalls auf die Erfassung von Personen konzentrieren, welche sich von der Masse
der exilpolitisch tätigen Jemeniten abheben, sei es durch die von ihnen wahrgenommenen
Funktionen oder durch die von ihnen ausgeübten Aktivitäten, welche die jeweilige Person
als ernsthaften und gefährlichen Regimegegner erscheinen lassen. Die optische
Erkennbarkeit und Individualisierbarkeit einer Person ist dabei zweitrangig. Primär
massgebend ist vielmehr, ob die asylsuchende Person aufgrund ihrer Persönlichkeit, der
Form ihrer exilpolitischen Auftritte und der Inhalte der in der Öffentlichkeit abgegebenen
Erklärungen den Eindruck erweckt, sie stelle eine Gefahr für den Fortbestand des
jemenitischen Regimes dar.

E. 5.4
Im vorliegenden Fall ist zunächst festzustellen, dass der Beschwerdeführer vor seiner
Ausreise aus dem Heimatland im April 2008 nicht politisch tätig war (vgl. dazu
insbesondere A1 S. 5). Insbesondere ist aufgrund der Akten davon auszugehen, dass er sich
im Heimatland in keiner Weise für die südjemenitische Unabhängigkeitsbewegung
interessiert oder gar aktiv dafür eingesetzt hat. Demzufolge ist auch auszuschliessen, dass er
im Zeitpunkt seiner Ausreise aus dem Heimatland bei den heimatlichen Behörden als



regimefeindliche Person registriert war. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers
ist aufgrund der Aktenlage auch nicht davon auszugehen, dass er im heutigen Zeitpunkt im
Visier der jemenitischen Behörden steht. Zwar macht der Beschwerdeführer geltend, die
heimatlichen Behörden wüssten von seiner exilpolitischen Tätigkeit, er werde behördlich
gesucht, sein Vater habe in diesem Zusammenhang Vorladungen erhalten und es sei zu
Hausdurchsuchungen gekommen. Allerdings sind diese Vorbringen wenig überzeugend.
Insbesondere sind die diesbezüglich eingereichten Dokumente (Vorladung und Haftbefehl)
nicht geeignet glaubhaft zu machen, dass die jemenitischen Behörden von der
exilpolitischen Tätigkeit des Beschwerdeführers wissen und ihn deswegen suchen. Der
Vorladung vom 21. Dezember 2009 ist lediglich zu entnehmen, der Vater des
Beschwerdeführers müsse wegen seinem Sohn vorstellig werden. Mangels weiterführender
Angaben könnte damit auch der Bruder des Beschwerdeführers gemeint sein. Jedenfalls ist
weder der Vorladung vom 21. Dezember 2009 noch dem Haftbefehl vom 2. Januar 2010 ein
konkreter Hinweis darauf zu entnehmen, dass die jemenitischen Behörden von der
exilpolitischen Tätigkeit des Beschwerdeführers Kenntnis haben. Im Weiteren ist ohnehin
die Authentizität dieser Dokumente zu bezweifeln. Insbesondere die Tatsache, dass der
Vater des Beschwerdeführers seit dem angeblichen Erhalt des Haftbefehls im Januar 2010
offenbar keine weiteren Verfolgungshandlungen, namentlich keine Verhaftung, erleiden
musste, und gleichzeitig mangels anderweitiger aktenkundigen Angaben davon auszugehen
ist, er sei nach wie vor am Herkunftsort wohnhaft, lässt den Schluss zu, dass es sich bei der
geltend gemachten Verfolgung des Vaters um einen mit Hilfe gefälschter Dokumente
konstruierten Sachverhalt handelt. Derartige Dokumente sind im Übrigen offensichtlich
nicht fälschungssicher und können in Jemen ausserdem ohne weiteres käuflich erworben
werden. Der in der Beschwerde erhobene Vorwurf, das BFM habe den
Untersuchungsgrundsatz verletzt, indem es die eingereichten Dokumente weder durch ein
Urkundenlabor noch mittels Botschaftsabklärung habe überprüfen lassen, erscheint mit
Blick auf die vorstehenden Ausführungen als unbegründet, zumal der relevante Sachverhalt
als ausreichend erstellt zu erachten und eine Echtheitsprüfung von Dokumenten ohne
spezifische Sicherheitsmerkmale ohnehin nicht erfolgsversprechend ist. Bezüglich der
geltend gemachten Hausdurchsuchungen ist festzustellen, dass diese nicht belegt werden.
Ausserdem erscheint der vom Beschwerdeführer dargestellte Sachverhalt, wonach die
jemenitischen Behörden einerseits angeblich von seiner exilpolitischen Tätigkeit in der
Schweiz wissen, andererseits dennoch mehrfach am Herkunftsort nach ihm suchen, völlig
unplausibel. Der Beschwerdeführer verweist zum Beleg seiner Verfolgung durch den
Sicherheitsdienst ausserdem auf zwei Briefe (von seinem Vater und von W.), worin er
gewarnt wird, er solle nicht nach Jemen zurückkehren, da der Sicherheitsdienst nach ihm
suche. Diese Briefe sind frappant ähnlich formuliert und enthalten im Wesentlichen
lediglich eine pauschale Skizzierung der angeblichen Gefährdungslage sowie die auffallend
häufig wiederholte Aufforderung an den Beschwerdeführer, er solle unter keinen
Umständen nach Jemen zurückkehren. Mit Blick auf die vorstehenden Ausführungen ist
davon auszugehen, dass es sich bei diesen Briefen um reine Gefälligkeitsschreiben zwecks
Verwendung im Asylverfahren des Beschwerdeführers handelt. Insgesamt erscheint es nach
dem Gesagten als überwiegend unglaubhaft, dass der Beschwerdeführer im heutigen
Zeitpunkt von den jemenitischen Behörden als Regimegegner und exilpolitischer Aktivist
registriert ist und gesucht wird.

E. 5.5



Selbst für den Fall, dass die jemenitischen Behörden zukünftig Kenntnis von der
exilpolitischen Tätigkeit des Beschwerdeführers in der Schweiz erlangen sollten, erscheint
es unwahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer deswegen eine asylrelevante Verfolgung
zu gewärtigen hätte. Die geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten des
Beschwerdeführers (Teilnahme an Anlässen und Kundgebungen der TAJ, Verfassen
regimekritischer Artikel, buchhalterische Arbeiten für die TAJ, Hintergrundarbeiten für
Aden live TV, Unterhalt eigener Webseiten mit politischem Inhalt) sind nämlich aus
nachfolgenden Gründen nicht geeignet, ihn als ernsthafte Gefahr für das jemenitische
Regime erscheinen zu lassen: Die Teilnahme an Veranstaltungen der TAJ und das
Verfassen von regimekritischen Artikeln sind unter Angehörigen der jemenitischen
Diaspora beliebte und häufige exilpolitische Ausdrucksformen. Der Beschwerdeführer hebt
sich dadurch nicht von der Masse seiner Landsleute im Exil ab, zumal er sich anlässlich der
Kundgebungen nicht übermässig exponiert hat. Bezüglich seiner Artikel ist festzustellen,
dass diese im Wesentlichen allgemeine Kritik am Regime von Präsident Salih sowie
Unterstützungsbekundungen für die Sezessionsbewegung des Südens enthalten.
Jemenitische Asylsuchende verfassen sehr häufig derartige Texte, oftmals mit dem Ziel,
dadurch subjektive Nachfluchtgründe zu konstruieren; solche Artikel sind daher inzwischen
als massentypisches Phänomen zu bezeichnen. Der Inhalt respektive die Aussagen der vom
Beschwerdeführer eingereichten Artikel sowie auch seiner Karikaturen (vgl. die
entsprechenden Beweismittel B16) sind zwar durchaus kritisch, aber keineswegs originell.
Die fraglichen Texte heben sich nicht von anderen derartigen Pamphleten ab, weshalb ihnen
auch kein eigentliches Agitationspotential zuzusprechen ist. Gleiches gilt auch für seine
Karikaturen. Im Weiteren ist festzustellen, dass die beiden Websites des Beschwerdeführers
([...]), auf welchen er eigenen Angaben zufolge jeweils seine regimekritischen Artikel und
Karikaturen veröffentlicht hat, offenbar seit längerer Zeit nicht mehr aktiv sind. Im Übrigen
ist darauf hinzuweisen, dass sich die vom Beschwerdeführer verfassten Texte und
Karikaturen im Wesentlichen gegen die Regierung des Ex-Präsidenten Salih respektive
gegen deren Politik richteten. Salih ist inzwischen nicht mehr im Amt. Es ist nicht
aktenkundig, dass der Beschwerdeführer mit seinen Texten und Karikaturen auch die
aktuelle Regierungsspitze, namentlich den aktuellen Übergangspräsidenten Hadi konkret
angegriffen hat. Hinsichtlich der geltend gemachten Tätigkeit für die TAJ Schweiz ist zu
bemerken, dass der Beschwerdeführer innerhalb der TAJ keine Führungsposition einnimmt
(oder je innehatte), sondern den Akten zufolge lediglich administrative respektive
buchhalterische Arbeiten erledigt. Er ist keine treibende Kraft dieser Organisation, sondern
muss als Mitläufer bezeichnet werden. Auch seine aktenkundige Tätigkeit für Aden live TV
beschränkte sich im Wesentlichen auf Hintergrundarbeiten formaler, nicht inhaltlicher
Natur (Bildbearbeitung). Aufgrund der Aktenlage ist im Übrigen davon auszugehen, dass
der Beschwerdeführer nur einmal und für kurze Zeit für Aden live TV tätig war. Er wird
lediglich in zwei Nachrichtenbulletins, beide vom (...), im Abspann namentlich genannt
(vgl. dazu die als Beweismittel eingereichte CD-ROM). In weiteren, auf Youtube
einsehbaren Nachrichtenbulletins von Aden live TV (darunter namentlich mehrere
Sendungen von Oktober 2011 sowie aus dem Jahr 2013) erscheint der Name des
Beschwerdeführers nirgends mehr. Bezeichnenderweise hat er auch keinen
Anstellungsvertrag mit Aden live TV eingereicht. Nach dem Gesagten liegen aufgrund der
Aktenlage insgesamt keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Annahme vor, das
exilpolitische Engagement des Beschwerdeführers gegen das Salih-Regime und für die
Unabhängigkeit des Südens übersteige in quantitativer und/oder qualitativer Hinsicht



dasjenige vieler seiner Landsleute im Exil deutlich und er habe sich dadurch erheblich
exponiert. Aufgrund seiner exilpolitischen Tätigkeiten erscheint er nicht als besonders
engagierter, hartnäckiger und gewandter Regimekritiker, der das Potential hat, die Massen
aufzuwiegeln. Im Übrigen ist an dieser Stelle zu bemerken, dass der Beschwerdeführer sein
Engagement gegen die Regierung Salih respektive für die südjemenitische
Unabhängigkeitsbewegung zur Hauptsache erst im Anschluss an die rechtskräftige
Abweisung seines ersten Asylgesuchs entfaltete, was gewisse Zweifel an seiner ideellen
Motivation beziehungsweise an der Authentizität seines Engagements aufkommen lässt. Es
ist davon auszugehen, dass allfällige jemenitische Beobachter aus dieser Chronologie der
Ereignisse ähnliche Schlussfolgerungen ziehen würden. Insgesamt erscheint es nach dem
Gesagten - selbst für den Fall, dass seine Aktivitäten den heimatlichen Behörden bekannt
geworden wären - unwahrscheinlich, dass die jemenitischen Behörden den
Beschwerdeführer als ernsthafte Gefahr für das Regime wahrnehmen würden. Angesichts
der bereits vorstehend (vgl. E. 5.2) erwähnten politischen Umstrukturierung in Jemen und
der schwachen Kontrolle der Zentralregierung ist ohnehin fraglich, inwieweit die
jemenitischen Behörden aktuell gewillt beziehungsweise in der Lage sind, exilpolitische
Aktivitäten zu überwachen und gegebenenfalls zu verfolgen. Die Übergangsregierung
scheint sich zurzeit bezüglich des Südjemen eher um Versöhnung zu bemühen und muss
sich daneben aufgrund ihrer beschränkten Ressourcen auf die Bekämpfung von Terroristen
und gewalttätigen Separatisten konzentrieren; zu dieser Gruppe gehört der
Beschwerdeführer klarerweise nicht.

E. 5.6
Das in der Eingabe vom 26. Oktober 2012 nachgeschobene Vorbringen, wonach die
jemenitischen Sicherheitskräfte versucht hätten, einen exilpolitisch aktiven Onkel des
Beschwerdeführers namens E._______, welcher im März 2012 aus Grossbritannien nach
Südjemen zurückgekehrt sei, zu töten, vermag ebenfalls keine asylrelevante
Gefährdungslage des Beschwerdeführers zu begründen. Aufgrund der Aktenlage ist es
völlig unglaubhaft, dass es sich bei E._______ tatsächlich um einen Verwandten des
Beschwerdeführers handelt. (Die eingereichten Ausweiskopien beziehen sich denn
bezeichnenderweise auch nicht auf E._______, sondern auf eine Person namens
F._______.) E._______ ist eine bekannte Persönlichkeit innerhalb der südjemenitischen
Unabhängigkeitsbewegung. Wäre der Beschwerdeführer tatsächlich mit ihm verwandt,
hätte er dies mit Sicherheit bereits im Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens kundgetan.
Im Weiteren liegt die Verfolgung von E._______ durch die jemenitischen Sicherheitskräfte
offensichtlich darin begründet, dass dieser wie erwähnt eine Gallionsfigur der
Unabhängigkeitsbewegung von Südjemen ist; dessen allfällige exilpolitische Tätigkeit in
Grossbritannien dürfte die jemenitischen Behörden dagegen kaum interessiert haben. Im
Vergleich zu E._______ ist der Beschwerdeführer eine völlig unbedeutende Randfigur,
weshalb selbst im Falle einer glaubhaften Verwandtschaft aus der Verfolgung von
E._______ nicht per se auf eine Gefährdung auch des Beschwerdeführers geschlossen
werden könnte.

E. 5.7
Insgesamt steht aufgrund der Aktenlage fest, dass der Beschwerdeführer nicht das Profil
eines exponierten Regimegegners erfüllt. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die
jemenitischen Behörden ihn als ernsthafte Bedrohung für das politische System in Jemen
wahrnehmen und an seiner Verfolgung interessiert sind. Nach dem Gesagten kann mit



überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer im
Falle einer Rückkehr nach Jemen aufgrund seiner exilpolitischen Tätigkeit in der Schweiz
dort ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu gewärtigen hätte; eine
entsprechende begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung ist daher zu verneinen.

E. 5.8
Nach dem Gesagten ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, asylrelevante subjektive
Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG) nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz
hat daher zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das zweite Asylgesuch des
Beschwerdeführers abgelehnt. An dieser Einschätzung vermögen weder die weiteren
Ausführungen auf Beschwerdeebene noch die beigelegten Beweismittel etwas zu ändern.

E. 6.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 Abs. 1 AsylG).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu
Recht angeordnet (vgl. BVGE 2009/50 E. 9 S. 733 m.H.a. Entscheidungen und
Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2001 Nr. 21).

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR
142.20]).

E. 7.2
Da der Beschwerdeführer bereits mit Verfügung des BFM vom 10. Mai 2012 wegen
Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen wurde, erübrigen sich
jegliche Ausführungen zur Frage des Wegweisungsvollzugs.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Nachdem jedoch die Beschwerde nicht als von
vornherein aussichtslos bezeichnet werden konnte und aufgrund der Aktenlage nach wie
vor von der prozessualen Bedürftigkeit des Beschwerdeführers auszugehen ist (vgl. die
Bestätigung der Fürsorgeabhängigkeit vom 21. Juni 2012), ist in Gutheissung des Gesuchs
um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege von einer Kostenauflage abzusehen (Art.
65 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite)
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